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Regeste

Beiträge für vorbereitende Kurse

Erwägungen

E. 1
Das Bundesverwaltungsgericht ist zur Beurteilung von Beschwerden gegen Entscheide der
Vorinstanz zuständig (Art. 31, 32 und 33 Bst. d VGG sowie Art. 61 des
Berufsbildungsgesetzes vom 13. Dezember 2002 [BBG, SR 412.10]). Die Beschwerde
wurde innert der gesetzlichen Frist von Art. 50 Abs. 1 VwVG eingereicht und der verlangte
Kostenvorschuss rechtzeitig geleistet. Als Adressat der angefochtenen Verfügung ist der
Beschwerdeführer zur Beschwerde legitimiert (Art. 48 Abs. 1 VwVG). Auf die Beschwerde
ist daher einzutreten.

E. 2
Der Bund kann Beiträge an Absolvierende von Kursen leisten, die auf eidgenössische
Berufsprüfungen oder eidgenössische höhere Fachprüfungen vorbereiten (Art. 56a Abs. 1
BBG). Zweck dieser Norm ist es, die finanzielle Belastung der Absolvierenden durch
direkte Beitragszahlungen zu senken, um ein breites und durchlässiges
Berufsbildungsangebot zu fördern (Art. 63 Abs. 2 BV; Urteile des BVGer B-6055/2023
vom 20. Juni 2024 E. 2; B-1130/2023 vom 27. Februar 2024 E. 3.1.1 m.w.H.). Die
Bundesbeiträge sollen überdies zur Deckung des Fachkräftebedarfs (Fachkräfteinitiative)
beitragen (Urteil des BVGer B-574/2022 vom 1. Dezember 2022 E. 2.2).

E. 2.1
Die Vorinstanz richtet Beiträge aus, wenn sechs Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind
(Art. 56a BBG i.V.m. Art. 66c Abs. 1 Bst. a bis f der Verordnung vom 19. November 2003
über die Berufsbildung [BBV, SR 412.101]; Urteile des BVGer B-574/2022 vom 1.
Dezember 2022 E. 2.3; B-2491/ 2021 vom 24. August 2021 E. 2.1). Unter anderem muss
eine vom Anbieter des vorbereitenden Kurses ausgestellte Bestätigung über die von der
Absolventin oder dem Absolventen bezahlten, anrechenbaren Kursgebühren vorliegen,
welche nicht bereits im Rahmen eines anderen Kostengesuchs eingereicht wurde (Art. 66c
Abs. 1 Bst. d BBV), und das Gesuch muss innerhalb von zwei Jahren nach Eröffnung der
Verfügung über das Bestehen oder Nichtbestehen der eidgenössischen Berufsprüfung oder
der eidgenössischen höheren Fachprüfung (Prüfungsverfügung) eingereicht worden sein
(Art. 66c Abs. 1 Bst. f BBV).

E. 2.2
Bei gesetzlichen Fristen handelt es sich in der Regel um Verwirkungsfristen (vgl. Urteil des
BVGer A-988/2019 vom 7. November 2019 E. 2.5.1). Auch die vorliegende zweijährige



Frist hat den Zweck, den Anspruch auf die Bundesbeiträge in zeitlicher Hinsicht aus
Gründen der Rechtssicherheit zu beschränken. Wer eine einschlägige Prüfung absolviert
hat, soll nur für einen überschaubaren Zeitraum einen Teil der Kurskosten vom Bund
zurückfordern können. Je länger die Prüfung zurückliegt, desto geringer ist das Interesse,
im Nachhinein noch finanzielle Unterstützung zu erhalten (Urteile des BVGer B-6055/2023
vom 20. Juni 2024 E. 2.2; B-1130/2023 vom 27. Februar 2024 E. 3.2).

E. 2.2.1
Verwirkungsfristen greifen stark in die Rechtsstellung der Betroffenen ein (Ulrich Häfelin/
Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, N. 783). Sie
müssen deshalb grundsätzlich in einem formellen Gesetz vorgesehen oder zumindest
umrissen werden (Urteile des BGer 1C_41/2017 und 1C_42/2017 vom 1. September 2017
E. 4.3.1; 2C_923/2014 vom 22. April 2016 E. 6.2; 2C_744/2014 vom 23. März 2016 E.
6.2). Es ist indes nicht ausgeschlossen, dass Verwirkungsfristen auch in
Rechtsverordnungen vorgesehen werden, ohne dass der Gesetzgeber sie im formellen
Gesetz verankert hat, sofern er dem Verordnungsgeber die Regelung einer gesamten
Materie bzw. eines ganzen Verfahrens weitgehend überlässt (Urteile des BGer
2C_923/2014 vom 22. April 2016 E. 6-8; 2C_744/2014 vom 23. März 2016 E. 6-8; siehe
auch Urteil des BGer 9C_847/2008 vom 21. August 2009 E. 1, wobei der Bundesrat dort
das ganze Verfahren zu regeln hatte und eine Verwirkungsfrist in der Verordnung geschützt
wurde).

E. 2.2.2
Das übergeordnete Recht gilt als eingehalten, wenn sich unselbständige Verordnungen auf
eine gesetzliche Delegation stützen (Art. 164 Abs. 2 BV; BGE 144 II 454 E. 3.2; 143 II 87
E. 4.4). Das Gericht kann die Auslegung und Anwendung der Verordnung überprüfen.
Räumt die gesetzliche Delegationsnorm dem Verordnungsgeber einen Spielraum für die
inhaltliche Ausgestaltung der unselbständigen Verordnung ein, so ist dieser
Gestaltungsbereich für die rechtsanwendenden Behörden verbindlich (Art. 190 BV; BGE
144 V 138 E. 2.4; Urteile des BVGer B-6055/2023 vom 20. Juni 2024 E. 2.2.2;
B-1130/2023 vom 27. Februar 2024 E. 3.2.1 f.).

E. 2.3
Wie das Bundesverwaltungsgericht bereits festgestellt hat, legt der Bundesrat die
"Voraussetzungen für die Beitragsberechtigung [...]" an die Kosten von
Vorbereitungskursen eidgenössischer Berufs- und höherer Fachprüfungen fest (Art. 56a
Abs. 3 BBG), womit der Gesetzgeber es in weiten Teilen dem Bundesrat überlassen hat, die
Anspruchsvoraussetzungen zu regeln, und dieser kompetenzgemäss auch auf dem
Verordnungsweg eine Frist vorsehen kann. Der gesetzlich eingeräumte Spielraum ist
gestützt auf Art. 190 BV zu respektieren (Urteile des BVGer B-6055/2023 vom 20. Juni
2024 E. 2.3; B-1130/2023 vom 27. Februar 2024 E. 4.1).

E. 2.4
Auf Verordnungsebene lässt die zweijährige Frist als Wenn-Dann-Bestimmung keinen
Raum für Ausnahmen (vgl. Wortlaut von Art. 66c Abs. 1 Bst. f BBV; Urteile des BVGer
B-6055/2023 vom 20. Juni 2024 E. 2.4; B-1130/ 2023 vom 27. Februar 2024 E. 4.1;
B-2491/2021 vom 24. August 2021 E. 2.4), auch nicht bei geringfügigen Überschreitungen
der Frist, wie der Beschwerdeführer sinngemäss argumentiert. Entsprechend wird in den
Verordnungsmaterialien festgehalten: "Die Berechtigung zur Gesuchstellung erlischt 2



Jahre nach Absolvierung der eidgenössischen Prüfung [...]." (Eidgenössisches Departement
für Wirtschaft, Bildung, Forschung WBF, Änderung der Verordnung über die
Berufsbildung [BBV]: Stärkung der höheren Berufsbildung, Erläuternder Bericht, 2017, S.
4). Diese Befristung ist mit dem Gesetzeszweck - insbesondere um Rechtssicherheit zu
schaffen - vereinbar. Sie ist mit ihrer Dauer von zwei Jahren seit Eröffnung der
Prüfungsverfügung nicht gesetzeswidrig, und verhindert oder erschwert den Anspruch auf
die gesetzlich vorgesehene Beitragsansprüche nicht übermässig.

E. 2.5
Eine Pflicht, den Beschwerdeführer auf die Frist hinzuweisen, besteht nach der
Verordnungsregelung - entgegen seiner Auffassung - weder bei der Prüfungsbehörde noch
bei der Vorinstanz. Der Antrag auf Teilbeträge ist freiwillig (Art. 66a Abs. 3 BBV) und die
Einhaltung der Frist Sache des Antragstellers.

E. 3.1
Vorliegend wurde die auf den 9. Juli 2021 datierte Prüfungsverfügung dem
Beschwerdeführer am 10. Juli 2021 eröffnet. Die zweijährige Frist lief somit im Juli 2023
ab. Der Beschwerdeführer reichte sein Beitragsgesuch unbestrittenermassen am 19. Januar
2024 ein.

E. 3.2
Daraus folgt, dass die Anspruchsvoraussetzung von Art. 66c Abs. 1 Bst. f BBV nicht erfüllt
ist. Als eine Wenn-Dann-Formulierung lässt die Bestimmung keinen Raum für Ausnahmen.

E. 4
Im Ergebnis hat der Beschwerdeführer in Bezug auf das Gesuch vom 19. Januar 2024 die
Frist von Art. 66c Abs. 1 Bst. f BBV verpasst, weshalb er hierfür keinen Anspruch auf
Bundesbeiträge hat. Eine Härtefallregelung, um allenfalls berücksichtigen zu können, dass
der Beschwerdeführer den Bau eines neuen Rindviehstalls auf seinem
Landwirtschaftsbetrieb plant, besteht nicht. Da der Beschwerdeführer auch keine
Fristwiederherstellungsgründe gemäss Art. 24 Abs. 1 VwVG geltend macht und auch keine
entschuldbaren Gründe aktenmässig ersichtlich sind, erweist sich die Beschwerde als
unbegründet und ist folglich abzuweisen.

E. 5
Bei diesem Ausgang des Verfahrens hat der Beschwerdeführer die Verfahrenskosten zu
tragen (Art. 63 Abs. 1 VwVG sowie Art. 1 ff. des Reglements vom 21. Februar 2008 über
die Kosten und Entschädigungen vor dem Bundesverwaltungsgericht [VGKE, SR
173.320.2]). Diese werden mit Blick auf den Verfahrensaufwand und die Schwierigkeit der
Streitsache auf Fr. 300.- festgesetzt (Art. 63 Abs. 4bis VwVG und Art. 2 Abs. 1 VGKE).
Der vom Beschwerdeführer in gleicher Höhe geleistete Kostenvorschuss wird zur
Begleichung dieser Verfahrenskosten verwendet. Dem unterliegenden Beschwerdeführer
steht keine Parteientschädigung zu (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 1 VGKE e
contrario). Der Vorinstanz ist als Bundesbehörde ebenfalls keine Parteientschädigung
zuzusprechen (Art. 64 Abs. 1 VwVG i.V.m. Art. 7 Abs. 3 VGKE).

E. 6
Das vorliegende Urteil kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten
beim Bundesgericht angefochten werden, sofern es sich bei den in Frage stehenden



Subventionen um Anspruchssubventionen handelt (Art. 83 Bst. k des Bundesgesetzes vom
17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG, SR 173.110] e
contrario). Dies würde voraussetzen, dass der zugrundeliegende Erlass genügend konkret
umschreibt, unter welchen Bedingungen die beantragte Unterstützung zu gewähren ist,
ohne dass es im Ermessen der Behörde läge, ob sie einen Beitrag gewähren will oder nicht
(BGE 145 I 121 E. 1.2). Ob diese Bedingung erfüllt ist, hätte der Beschwerdeführer bei
einer Anfechtung darzulegen. Das Bundesgericht hat die Frage bisher offengelassen (Urteil
des BGer 2C_598/2021 vom 24. August 2021 E. 1).
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